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organisationen in Vorarlberg (01.02.2015)

(Sozialkollektivvertrag für Vorarlberg)
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Unser Service für Sie:

  Rechtsberatung und Rechtsschutz in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten

  Beratung zu Arbeitsrecht, Arbeitszeit, Abfertigung Neu, Kollektivvertrag, 
Einstufung, Überstunden, Karenz und Mutterschutz, Weiterbildung uvm.

  Mehr Information durch die Mitgliederzeitschrift KOMPETENZ

  Umfassendes Service durch die Mitglieds-CARD, 
auch im Bereich Freizeit, Sport, Kultur und Urlaub

Mitglied sein bringt‘s!
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KOLLEKTIVVERTRAG PRIVATE SOZIAL- UND GESUNDHEITSORGANISATIONEN VORARLBERG

Werte Kollegin! 
Werter Kollege!

Aus Sicht der ArbeitgeberInnen von Sozial- und Gesundheitseinrichtungen stellt der vorliegende Kollektiv-
vertrag eine tragfähige Basis von guten Rahmenbedingungen für eine nachhaltig engagierte Arbeit der 
MitarbeiterInnen dar. Unsere übergreifende Grundhaltung ist es, die hohe Qualität der sozialen Dienst-
leistungen für die betroffenen Bevölkerungsgruppen sicher zu stellen. Das Bekenntnis von ArbeitgeberInnen 
und ArbeitnehmerInnen zur gemeinsamen Gestaltung von wichtigen arbeitsrechtlichen Standards soll diese 
Grundhaltung unterstützen und wird in wichtigen Bereichen durch diesen Kollektivvertrag zum Ausdruck 
gebracht.

Dr. Christoph Hackspiel eh Dir. Peter Klinger eh
Obmann Vorstandsmitglied

Werte Kollegin!
Werter Kollege!

Sie halten den Kollektivvertrag für die ArbeitnehmerInnen in privaten Sozial- und Gesundheitsorganisationen 
für Vorarlberg in Händen. Dieser Kollektivvertrag stellt eine auf die Vorarlberger Situation abgestimmte 
Lösung dar. Beide Vertragspartner betonten bei der Unterzeichnung, dass mit dem neuen Kollektivvertrag 
die Qualität im Sozial- und Gesundheitsbereich abgesichert werden kann.

Wichtig war und ist die gute Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaft, Betriebsräten und Ihnen als Mitglied 
der GPA-djp.

Für alle, die mehr wollen!

Zu allen näheren Details stehen Ihnen die GPA-djp und Ihr Betriebsrat zur Verfügung.

Iris Seewald eh Bernhard Heinzle eh
Vorsitzende des GPA-djp-WB Gesundheit/ GPA-djp Regionalgeschäftsführer
Soz. Dienstleistung/Kinder-Jugendwohlfahrt
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Dieser Kollektivvertrag (KV) wurde abgeschlossen 
zwischen dem Arbeitgeberverein für Sozial- und 
Gesundheitsorganisationen in Vorarlberg (AGV) 

und der Gewerkschaft der Privatangestellten, 
Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp). 

1) räumlich: für das Bundesland Vorarlberg; 

2) fachlich: für Anbieter sozialer gesundheitli cher 
Dienste präventiver, betreuender oder rehabi-
litativer Art für Personen, die entspre chende 
Hilfe oder Betreuung bedürfen, mit fol genden 
Ausnahmen: 

  öffentlich-rechtliche Einrichtungen 

  Heilbade-, Kur- und Krankenanstalten 

  Rettungs- und Sanitätsdienste 

  Einrichtungen der Kinderbetreuung durch   
 Tagesmütter(-väter) 

3) persönlich: Alle ArbeitgeberInnen im fachli-
chen Geltungsbereich sowie die von diesen 
im räumlichen Geltungsbereich beschäftigten 
ArbeitnehmerInnen und Lehrlinge, sofern ihre 
Arbeitsverhältnisse nicht durch einen gültigen 
Kollektivvertrag (ausgenommen Kollektivver-
träge gemäß § 18 Abs. 4 ArbVG) erfasst sind. 

4) Ausgenommen vom Geltungsbereich dieses 
Kollektivvertrages sind Arbeitsverhältnisse, 

a) die in Maßnahmen nach sozialhilferechtli chen 
bzw. behindertenrechtlichen Bestim mungen 
des Bundes und/oder des Landes beschäftigt 
werden, 

b) die auf Basis einer arbeitsmarktpolitischen 
und sozialpolitischen Fördermaßnahme mit 
dem Ziel der (Re-) Integration in den Arbeits-
markt befristet beschäftigt werden (Transit-

arbeitskräfte), jedoch nicht hinsichtlich der in 
§ 13 4) d) geregelten Entlohnung für Transi-
tarbeitskräfte, sowie der in § 11a  1) bis 3) 
geregelten Arbeitszeit. 

c) die auf Basis einer Zuweisung durch einen Kos-
tenträger zB AMS Qualifi zierungsmaß nahmen 
zum Inhalt haben. 

d) von Klienten in Betreuung oder Therapie, die 
einfachen Tätigkeiten nachgehen, unter dau-
ernder Aufsicht stehen und für die eine Or-
ganisation öffentliche Fördermittel bezieht. 
Ein Taschengeld steht dieser Ausnahme nicht 
entgegen (Jugendwerkstätten, Teestuben und 
dgl.). 

e) Weiters ausgenommen sind: Ferialange stellte, 
Praktikanten, Volontäre, sowie Aushilfskräfte. 

 Praktikant ist, wer im Rahmen einer schu-
lischen oder universitären Ausbildung auf-
grund eines Lehrplanes bzw. einer Studien-
ordnung verpfl ichtet ist, praktische Tätig keiten 
nachzuweisen. 

 Volontär ist, wer sich kurzfristig ausschließ lich 
zu Ausbildungszwecken oder zur persönlichen 
Berufsorientierung in einer Ein richtung aufhält; 
ein geringes Entgelt steht einem Volontariat 
nicht entgegen. 

 Aushilfskraft ist, wer gele gentlich reine An-
wesenheitsdienste leistet; ein geringes Entgelt 
bzw. ein geringer Aufwandsersatz steht der 
Ausnahme vom Geltungsbereich dieses KV 
nicht entgegen.

KOLLEKTIVVERTRAG

§ 1 GELTUNGSBEREICH
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Dieser Kollektivvertrag tritt mit 01.02.2015 in Kraft.

§ 2 INKRAFTTRETEN

Bestehende innerbetriebliche, für die Arbeitneh-
merInnen günstigere Regelungen, werden durch 

das Inkrafttreten dieses Kollektivvertrages nicht 
berührt.

§ 3 BESTEHENDE REGELUNGEN

1) Allen ArbeitnehmerInnen gebührt für Fort- und 
Weiterbildung, die in Zusammenhang mit dem 
berufl ichen Tätigkeitsbereich steht, während der 
Normalarbeitszeit Freistellung unter Fort zahlung 
des Entgeltes im Ausmaß von 40 Stun den jähr-
lich (Teilzeitbeschäftigte in aliquotem Ausmaß) 
bzw. bei höheren gesetzlichen Pfl ichtweiterbil-
dungen in diesem gesetzlichen Ausmaß.

 Der Termin für die Fort- und Weiterbildungs-
maßnahme ist innerbetrieblich zu akkordieren. 

2) Der Konsum des Zeitkontingents gem. Abs. 1) 
kann in eine 2-Jahresperiode ausgedehnt wer-

den indem das nicht konsumierte Jahreskontin-
gent eines Jahres in das darauffolgende Jahr 
übertragen wird, erstmals von 2012 in das 
Jahr 2013. Am Ende der 2-Jahresperiode ver-
fällt das nicht konsumierte Zeitkontingent bei-
der Jahre zur Gänze ohne Anspruch auf eine 
Vergütung. 

3) Angeordnete Fort- und Weiterbildung ist auch 
außerhalb der Normalarbeitszeit Arbeitszeit 
und wird auf das Zeitkontingent für Weiter-
bildung gem. Abs. 1 nicht angerechnet. 

§ 4 FREISTELLUNG FÜR FORT- UND WEITERBILDUNG

1) Allen ArbeitnehmerInnen, die in den Fachbe- 
reichen »Beratung, Betreuung, Pfl ege oder 
Therapie« tätig sind, gebührt für Einzel-Super-
vision Freistellung unter Fortzahlung des Ent-

geltes im Ausmaß von 10 Stunden jährlich. 

2) Teilzeitbeschäftigte erhalten für Einzel-Super-
vision Freistellung im aliquoten Ausmaß. 

§ 5 FREISTELLUNG FÜR EINZEL-SUPERVISION

Alle ArbeitnehmerInnen erhalten für den Zeitraum 
von jeweils 2 Jahren ein Budget für Fort- und Wei-
terbildung und/oder Einzel-Supervision von EUR  
1.076,-- incl. Spesen. 

Der Betrag von EUR  1.076,-- ist als Nettobetrag zu 
verstehen. Sollte dem Arbeitgeber kein Vorsteuer-
abzug möglich sein, verstehen sich die EUR  
1.076,-- als Bruttobetrag. 

§ 6 KOSTEN FÜR FORT- UND WEITERBILDUNG UND EINZEL-SUPERVISION
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Der Arbeitgeber ist berechtigt, Kurskosten (incl. 
Spesen) für Fort- und Weiterbildungen gemäß § 6
im unten stehenden Ausmaß zurück zu verlangen, 
wenn der/die ArbeitnehmerIn innerhalb eines 
bzw. eines halben Jahres nach Kursende durch 
ArbeitnehmerIn-Kündigung, unberechtigten vor-
zeitigen Austritt oder berechtigte Entlassung aus 
dem Dienstverhältnis ausscheidet. Das Ausmaß der 
Rückzahlung beträgt: 

bei Beendigung des Dienstverhältnisses im 1. Halb-
jahr nach Kursende .................................100 % 

bei Beendigung des Dienstverhältnisses im 2. Halb-
jahr nach Kursende. ..................................50 % 

bei Beendigung des Dienstverhältnisses nach 1 Jahr 
nach Kursende ............................................0 % 

Ist ein/e ArbeitnehmerIn im Sinne von § 8 Abs 3 
AngG durch wichtige seine/ihre Person betreffen-
de Gründe an der Dienstleistung verhindert, so ge-
bührt Fortzahlung im folgenden Ausmaß: 

a) bei eigener Eheschließung ....... 3 Arbeitstage 

b) bei Teilnahme an der Eheschließung der Kinder, 
Geschwister oder Eltern 
 ...............................der Tag des Ereignisses 

c) Ableben des Ehegatten (der Ehegattin), der 
Kinder, Eltern, des Lebensgefährten/der 
Lebens gefährtin ...................... 3 Arbeitstage 

(inkl. Tag der Beerdigung) 

d) Ableben der Geschwister, Schwiegereltern, 
Großeltern..............................1 Arbeitstag 

e) Niederkunft der Ehegattin 
 (Lebensgefährtin) .................... 2 Arbeitstage 

f) Wohnungswechsel bei Bestehen oder Begrün-
dung eines eigenen Haushaltes

  ............................................ 2 Arbeitstage 

g) Aufsuchen von Arzt und Behörde 
  .................................. die erforderliche Zeit 

h) Beistandsleistung gemäß § 8 (3) AngG
  .................................. die erforderliche Zeit 

i) Betriebsversammlungen auf Einladung des 
Betriebsrates ............ 4 Stunden/Kalenderjahr

§ 7 KOSTENRÜCKERSTATTUNG

§ 8 FORTZAHLUNG DES ENTGELTES BEI DIENSTVERHINDERUNG

Für die Abrechnung von Kosten ist die Vorlage der 
Originalrechnung/Originalzahlungsbestätigung 
erforderlich. 

Während einer Periode nicht in Anspruch genom-
mene Weiterbildungs- und Supervisions-Mittel 

können nicht in die nächste 2-Jahresperiode über-
tragen werden. 

Teilzeitbeschäftigte erhalten ein aliquotes Budget 
für Fort- und Weiterbildung.
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Begriff der Dienstreise: 

a) Eine Dienstreise liegt vor, wenn der/die Arbeit-
nehmerIn zur Ausführung eines ihm/ihr erteil-
ten Auftrages den Dienstort verlässt. 

b) Die Dienstreise beginnt, wenn sie von der Ar-
beitsstätte aus angetreten wird, mit dem Ver-
lassen der Arbeitsstätte. In jenen Fällen, wo es 
kostengünstiger und zweckmäßiger ist, beginnt 
die Dienstreise mit dem reisenotwen digen Ver-
lassen der Wohnung. Die Dienstreise endet mit 
der Rückkehr zur Arbeitsstätte bzw. mit der rei-
senotwendigen Rückkehr in die Woh nung. 

c) Die Dienstreise muss unter den Aspekten 
»zweckmäßig« und »kostengünstig« gestaltet 
werden. 

Reiseaufwand sind: 

1) Fahrtkosten für Dienstreisen im Sinne (obigen) 
lit. a, b und c 

 Bei Verwendung öffentlicher Verkehrsmittel 
(darunter sind zu verstehen: Bus und Bahn 2. 
Klasse) werden den ArbeitnehmerInnen die 
entstandenen Kosten gegen Originalbeleg er-
stattet. 

 Verwendet der/die Arbeitnehmer/in für eine 
Dienstfahrt das eigene Kraftfahrzeug, so wird 
ein Kilometergeld in der Höhe des jeweiligen 
amtlichen Kilometergeldes bezahlt. 

2) Ersatz für Tages- und Nächtigungskosten: Ta-
ges- und Nächtigungsgelder dienen als Ersatz 
für den Mehraufwand für Verpfl egung und Un-
terkunft und bestehen aus: 

a) einer Abrechnung nach Belegen oder 

b) Tages- und Nächtigungsgebühren: Eingren-
zung: Werden die Kosten für Mahlzeiten von 
einer einladenden Stelle getragen, so verrin-
gert sich das Taggeld 

 - für das Frühstück um 2/12 
 - für das Mittagessen um 4/12 
 - für das Abendessen um 4/12 

 Der volle Tagsatz für Inlandsdienstreisen wird 
bei einer Dienstreise von mindestens 12 Stun-
den vergütet. Anspruch entsteht ab der vollen-
deten 4. Stunde und wird aliquot berechnet 
(1/12 je Stunde). 

§ 9 REISEKOSTENORDNUNG

1. INLAND

TAGESGEBÜHR NÄCHTIGUNGSGEBÜHR 

Vorarlberg übriges Österreich Österreich

EUR EUR EUR

17,00 26,40 15,00

Dauert eine Dienstreise länger als vier Stunden, so kann für jede angefangene Stunde ein Zwölftel gerech net 
werden.

2. AUSLAND

TAGESGEBÜHR NÄCHTIGUNGSGEBÜHR 

laut den Auslandsreisesätzen 
der Bundesbediensteten

laut den Auslandsreisesätzen 
der Bundesbediensteten
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Die Sabbaticalregelung ist ein Instrument der 
„Burn-out“ Prophylaxe. Für die berufsspezifi schen 
Belastungen soll der Sabbat als Ausgleich für eine 
regelmäßige Erholungsphase genutzt werden.

Sabbatical ist geblockte Konsumation von ange-
sparten Sabbaticalzeitgutschriften und nicht ver-
brauchten Urlaubsansprüchen laut Urlaubsgesetz 
und/oder Zeitausgleich. 

1) Die Sabbaticalregelung gilt für alle Arbeitneh-
merInnen, die vom Geltungsbereich des Kol-
lektivvertrags erfasst sind. Lehrlinge sind von 
der Sabbaticalregelung ausgenommen. 

2) Jede/r ArbeitnehmerIn erhält jährlich mit Stich-
tag 01.01. des Jahres eine Sabbaticalzeitgut-
schrift im Ausmaß einer Wochenarbeitszeit auf 
ein persönliches Zeitdepot gutgeschrieben. Bei 
Eintritt während des Kalenderjahres erfolgt per 
1.1. des Folgejahres eine Sabbaticalzeitgut-
schrift im aliquoten Verhältnis der geleisteten 
Jahresarbeitszeit. 

 Bei Wechsel  von  Voll- auf Teilzeit und umge-
kehrt, sowie bei Änderung des Teilzeitaus-
maßes wird die Sabbaticalzeitgutschrift auf 
das zum Zeitpunkt des Verbrauches geltende 
Wochenarbeitszeitausmaß auf- oder abgewer-
tet. Für Zeiten des Präsenz /Zivildienstes, der 
Karenz jeglicher Art und des Sabbaticals fällt 
keine Sabbaticalzeitgutschrift an. 

3) Die Sabbaticalzeitgutschrift kann jährlich ver-
braucht oder aber über mehrere Jahre ange-
sammelt und dann als Sabbatical konsumiert 
werden. 

4) Sabbatical: ArbeitnehmerInnen, die ihre 
Sabbaticalzeitgutschriften über mindestens 5 
Ansparjahre und höchstens 10 Ansparjahre 

ansparen und dann als Sabbatical konsumie-
ren, erhalten pro Sabbatical eine weitere Wo-
che Zeitgutschrift, die im Zusammenhang mit 
einem mindestens dreimonatigen Sabbatical 
zu konsumieren ist  andernfalls verfällt dieser 
Anspruch. 

5) Auch allfällige andere Zeitguthaben (zB nicht 
konsumierter Zeitausgleich, oder unverbrauch-
te Urlaubsguthaben) können in Zusammen-
hang mit dem Sabbatical konsumiert werden. 

6) Sabbatical kann erstmals nach Ablauf von 5 
Ansparjahren und spätestens bis Ende des 10. 
Ansparjahre in Anspruch genommen wer den. 
Als Ansparjahre gelten nur jene Dienstzeiten, 
für die gem. Abs. 2) Sabbaticalzeitgutschriften 
angefallen sind. Jahre, die nicht als Ansparjah-
re zählen, unterbrechen die Frist von 5 bzw. 
10 Jahren. Während des Sabbaticals erfolgt 
volle Entgeltfortzahlung. 

 Nach 10 Ansparjahren wird das persön liche 
Zeitdepot auf 5 Ansparjahre zurückgestellt. 
Die nicht konsumierten Ansparzeiten werden 
auf Basis des zum Zeitpunkt der Auszahlung 
aktu ellen Gehaltes ausbezahlt. Bei der Aus-
zahlung handelt es sich um die Abgeltung ei-
nes angesammelten Zeitdepots auf der Basis 
des aktuellen Monatsgehaltes und um keine 
Urlaubsersatzleistung. Für die Berechnung des 
Stundensatzes der Abgeltung ist das aktuelle 
Monatsgehalt, ohne Überstunden und ohne 
aus dem Kollektivvertrag resultierende Zulagen 
und Aufwandsersätze durch 173 (Devisor) zu 
teilen; bei Teilzeitbeschäftigung im aliquoten  
Verhältnis. Der Auszahlungsbetrag ergibt sich 
aus dem Stundensatz multipliziert mit dem ak-
tuellen Zeitguthaben. 

 Dies gilt auch im Falle der Beendigung des 

§ 10 SABBATICALREGELUNG

Folgende Aliquotierungen sind bei den Tagesgel-
dern für Auslandsdienstreisen vorzunehmen: 

 bis 5 Stunden keine Tagesgebühr 
 für mehr als 5 Stunden 1/3 

 für mehr als 8 Stunden 2/3 und 
 für mehr als 12 Stunden das volle Tagesgeld 
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Dienstverhältnisses vor Inanspruchnahme der 
angesparten Sabbaticalzeitgutschrift. Die 
Sabbatical zeitgutschrift aus dem Beendigungs-
jahr wird bei Beendigung des Dienstverhältnis-
ses aliquot abgegolten; gilt analog auch bei 
Beendigung des Dienstverhältnisses während 
des ersten Ansparjahres.  

7) Der Antritt des Sabbaticals muss ein halbes 
Jahr vorher mit dem Dienstgeber vereinbart 
und dem Betriebsrat (falls vorhanden) bekannt 
gege ben werden. Daraufhin hat der Dienstge-
ber dafür zu sorgen, dass für die Zeit des Sab-
baticals die Vertretung gesichert ist. 

8) Das Dienstverhältnis bleibt während des Sab-
baticals aufrecht. Nach Ende des Sabbaticals 
kehrt der/die ArbeitnehmerIn wie der an den 
ursprünglichen Arbeitsplatz zurück. 

9) Erkrankung während des Sabbaticals: Das 
Sabbatical wird, sofern die Erkrankung län-
ger als 3 Tage dauert, um die Dauer der Er-
krankung unterbrochen. Die Zeit während der 
Erkrankung wird dem persönlichen Zeitdepot 
wieder gutgeschrieben - sie führt jedoch nicht 
zu einer automatischen Verlän gerung des 
Sabbaticals. Eine solche Verlänge rung ist auf 
Wunsch der ArbeitnehmerInnen mit dem Ar-
beitgeber zu vereinbaren. 

10) Anrechnungsbestimmung/Günstigkeitsver-
gleich: Abweichende Regelungen können ent-

weder durch a) Anrechnungsbestimmung oder 
b) Günstigkeitsvergleich unter den dort ange-
führten Bedingungen vereinbart werden. 

a) Anrechnungsbestimmung: Insoweit vor 
Wirksamwerden dieses Kollektivvertrages 
innerbetriebliche über das Urlaubsaus-
maß laut UrlG hinausgehende Urlaubsan-
sprüche ge währt wurden, können diese 
auf die Sabbaticalzeitgutschriften gemäß 
§ 10 dieses Kollektivver trags angerechnet 
werden. Das Ausmaß der Anrechnung ist 
über Einzelvereinbarung - dort wo eine 
Betriebsvereinbarung über das Urlaub-
sausmaß besteht, über Betriebsverein-
barung - festzulegen. Auf Wunsch des/
der Arbeit nehmerIn ist der Betriebsrat bei 
zuziehen. 

b) Günstigkeitsvergleich: Insoweit vor Wirk-
samwerden dieses Kollektivvertrages eine 
betriebliche Urlaubsregelung besteht, die 
für den/die ArbeitnehmerIn günstiger ist, 
kann über beiderseitiges Einvernehmen 
einzelver traglich ein Günstigkeitsvergleich 
geschlossen werden. Auf Wunsch des/
der ArbeitnehmerIn ist der Betriebsrat bei 
zuziehen. 

 Vereinbart werden kann jeweils nur das Modell 

a) Anrechnungsbestimmung oder b) Günstig-
keitsvergleich.

§ 11 a regelt die Arbeitszeit für alle Arbeit-
nehmerInnen die vom Geltungsbereich dieses Kol-
lektivvertrages erfasst sind - mit Ausnah me jener, 
die im § 11 b und im § 16 I defi  niert sind. 

1) Normalarbeitszeit: Die Arbeitszeit (AZ) regelt 
sich nach den Bestimmungen des Arbeitszeit-
gesetzes (AZG) und des Arbeitsruhegesetzes 
(ARG). Die Tagesarbeitszeit beträgt 8 Stun-
den. Die Normalarbeitszeit (NAZ) beträgt auf 
maxi mal 5 Arbeitstage pro Woche verteilt 40 
Stun den. 

2) Andere Verteilung der NAZ – Flexible Arbeits-
zeitmodelle: Gemäß § 4 Abs. 6, Abs. 7 und 
Abs. 8 AZG können folgende AZ-Modelle unter 
den angeführten Bedingungen für Betriebe aber 
auch Betriebsbereiche vereinbart werden. 

a) Bei einem Durchrechnungszeitraum (DRZ) von 
bis zu 52 Wochen kann unter den Rahmenbe-
dingungen gem. Abs. 3 die NAZ in einzelnen 
Wochen des DRZ auf höchstens 48 Stunden 
ausgedehnt werden, wenn sie innerhalb des 
vereinbarten DRZ im Durch schnitt 40 Stunden 

§ 11 a ARBEITSZEIT
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nicht überschreitet. Die tägliche NAZ kann bis 
auf 10 Stunden aus gedehnt werden: 
 Überstunden: 10 Stunden pro Tag bzw. 

48 Stunden pro Woche überschreitende 
AZ ist Überstundenarbeit gem. Abs. 6. 

 Am Ende des Durchrechnungszeitraumes 
ist ein 1:1 - Übertrag von Mehrarbeitsstun-
den oder Minusstunden von maximal einer 
Wochenstundenverpfl ichtung in den näch-
sten Durchrechnungszeitraum möglich. Die 
das Ausmaß der Wochenstundenverpfl ich-
tung überschreitenden Arbeitsstunden sind 
Überstunden gem. Abs. 6. Diese Hand-
habung gilt auch für Teilzeitkräfte bei 
Über-oder Unterschreitung der vereinbar-
ten wöchentlichen Normalarbeitszeit. 

 Der Zeitausgleich für geleistete Mehrar beit 
(41. – 48. Stunde) ist in mehrtägigen zusam-
men hängenden Zeiträumen zu ge währen. 

b) Wird die Wochenarbeitszeit auf regelmäßig 
vier zusammenhängende Tage verteilt, so 
kann die tägliche NAZ unter folgenden Bedin-
gungen auf zehn Stunden ausgedehnt werden: 
 Der arbeitsfreie Tag darf nicht auf einen 

Feiertag fallen. 
 40 Stunden pro Woche überschreitende 

AZ ist Überstundenarbeit gemäß Abs. 6. 

3) Rahmenregelungen für fl exible AZ-Modelle ge-
mäß Abs. 2 a) und b): 

a)  Zeitguthaben werden auf dem Zeitkonto 
gut geschrieben und können auf Wunsch 
des/der ArbeitnehmerIn innerhalb des 
Durchrech nungszeitraumes und nach 
Terminverein barung in mehrtägigen Frei-
zeitblocks ver braucht werden. 

b) Abgeltung von Zeitguthaben bei Ende des 
Arbeitsverhältnisses: 

 Besteht bei Ende des Arbeitsverhältnisses 
ein Zeitguthaben, erfolgt die Abgeltung 
mit dem Stundenverdienst (1:1). 

 Bei Beendigung des Dienstverhältnisses 
kann eine einvernehmliche Vereinbarung 
auch vorsehen, dass sich die Kündigungs-
frist um die nicht verbrauchten Zeitgutha-
ben verlängert und der/die Arbeitneh-
merIn während dieser Zeit dienstfrei 
gestellt wird. Eine Zeitschuld hat der Ar-

beitnehmer im Falle der Entlassung aus 
Verschulden des Arbeitnehmers/der Ar-
beitnehmerin und des unbegründeten vor-
zeitigen Austrittes zu rückzuzahlen. 

c) Bei anderer Verteilung der NAZ gem. 
Abs. 2 ist die fi ktive Lage der NAZ in-
dividuell fest zulegen. Die wöchentliche 
Normalarbeits zeit im Durchrechnungszeit-
raum ist grund sätzlich mindestens 2 Wo-
chen im Vorhinein zu vereinbaren. In be-
gründeten Ausnahmen sind Änderungen, 
die sich aus den jeweili gen Betriebserfor-
dernissen oder aus der Bedachtnahme auf 
die Interessen der ArbeitnehmerInnen er-
geben, rechtzeitig vorher zu vereinbaren. 

4) Verlängerung der Normalarbeitszeit in Fällen 
der regelmäßig und in erheblichem Umfang 
anfallenden Arbeitsbereitschaft: 

a) Unter Arbeitsbereitschaft ist jene Zeit zu 
verstehen, während der sich der/die 
Arbeit nehmerIn am Dienstort zur jederzei-
tigen Verfügung zu halten hat, auch wenn 
der/die ArbeitnehmerIn während dieser 
Zeit keine effektive Arbeit verrichtet oder 
nur bei Eintreten eines Bereitschaftsfalles 
tätig wird. Regelmäßig und in erheblichem 
Umfang fällt Arbeitsbereitschaft dann an, 
wenn sie mindestens ein Drittel der Arbeits-
zeit umfasst. Für die Zeiten der Arbeits-
bereitschaft werden vom Dienstgeber 
besondere Erholungsmöglichkeiten bereit-
gestellt. Sie umfassen adäquate Ruhemög-
lichkeiten und ausreichende Möglichkeiten 
zur sinnvollen Zeitgestaltung. 

b) Zeiten der Arbeitsbereitschaft gelten als 
Arbeitszeit. Gemäß § 5 Arbeitszeitgesetz 
wird kollektivvertraglich vereinbart, dass in 
den Fällen von Arbeitsbereitschaft die unter 
Abs. 1 angeführte wöchentliche Normal-
arbeitszeit um höchstens 20 Stunden ver-
längert werden kann, wenn in die Arbeits-
zeit regelmäßig und in erheblichem Umfang 
Arbeitsbereitschaft fällt. Die tägliche NAZ 
darf 12 Stunden nicht überschreiten. 

c) Darüber hinaus kann im Bereich der 
statio nären Unterbringung von Klienten 
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die Betriebsvereinbarung eine Ausdeh-
nung der täglichen NAZ auf 24 Stunden 
zulassen, wenn in die Arbeitszeit über-
wiegend Ar beitsbereitschaft fällt und 
für die Arbeit nehmerInnen besondere 
Erholungsmög lichkeiten bestehen. Derar-
tige 24-Stunden dienste sind dreimal pro 
Woche möglich sofern die wöchentliche 
NAZ im Durchrech nungszeitraum durch-
schnittlich 60 Stunden und in einzelnen 
Wochen 72 Stunden nicht überschreitet. 

d) Zeiten der Arbeitsbereitschaft gemäß lit. 
b) und c) werden zu 60% fi nanziell oder 
durch Zeitgutschrift abgegolten. 

e) Zeiten, während denen der/die Arbeit-
nehmerIn bei Eintreten eines Bereitschafts-
falles tätig wird, werden jedoch zu 100% 
entlohnt, wobei als Mindestzeit pro Ein-
satz 15 Minuten berechnet werden. 

f) In Betrieben gehandhabte Pauschalregelun-
gen müssen der Höhe nach den Abgeltun-
gen gem. lit. d) und e) und § 14 Abs. 1 
ent sprechen. 

5) Rufbereitschaft: 

a) Rufbereitschaft wird im Rahmen des § 20a 
AZG kollektivvertraglich ermöglicht. 

b) Unter Rufbereitschaft ist jene Zeit zu ver-
stehen, während der sich der/die Arbeit-
nehmerIn seinen Aufenthaltsort selbst 
wäh len kann, für den Arbeitgeber jedoch 
erreichbar sein muss und im Bedarfsfalle 
tätig werden muss. 

c) Zeiten, während denen der/die Arbeitneh-
merIn bei Eintreten eines Bereitschafts-
falles tätig wird, wobei Fahrtzeiten einzu-
rechnen sind, werden als Arbeitszeit 
bewer tet und sind dementsprechend fi nan-
ziell abzugelten. 

d) Zusätzlich erhält der/die ArbeitnehmerIn 
für jede Rufbereitschaftsstunde entweder 10 
Min. Zeitzuschlag auf dem Zeitkonto gut-
geschrieben oder EUR 2,40 pro Rufbereit-
schaftsstunde ausbezahlt. 

e) Für Einsatzzeiten in der Zeit zwischen 
22.00 Uhr und 06.00 Uhr bzw. an Sonn- 
und Feiertagen steht der Nachtdienstzu-
schlag bzw. der Sonn- und Feiertagszu-
schlag gemäß § 14 des Kollektivvertrages 
zu. 

6) Überstundenentlohnung: 

a) Überstundenarbeit liegt neben den Bestim-
mungen des Arbeitszeitgesetzes vor, 
wenn die Grenzen der NAZ gemäß Abs. 
1 bzw. bei anderer Verteilung der NAZ 
gemäß Abs. 2 die jeweiligen Höchstgren-
zen der NAZ über schritten werden und 
die Überstunden angeordnet bzw. aus ob-
jektiven Gründen erforderlich waren. 

b) Überstunden werden mit einem Zuschlag 
von 50% abgegolten. 

c) Überstunden können im Einvernehmen 
zwi schen ArbeitnehmerInnen und Arbeit-
geber im Verhältnis 1:1,5 in Form von 
Zeitaus gleich (Zeitgutschrift auf dem Zeit-
konto) oder fi nanziell abgegolten werden. 

d) Zur Berechnung der Abgeltung für eine 
Überstunde ist das Bruttomonatsgehalt 
durch 168 (Divisor) zu teilen. 

e) Die fi nanzielle Abgeltung von angefalle-
nen Überstunden erfolgt im Folgemonat. 

7) Verkürzung der Ruhezeit: 

a) Nach Maßgabe des § 12 AZG kann 
durch Betriebsvereinbarung die Ruhezeit 
nach Be endigung der Tagesarbeitszeit auf 
10 Stun den reduziert werden. 

b) Eine Reduzierung der täglichen Ruhezeit 
auf 8 Stunden ist einmal pro Woche mög-
lich, wenn dem/der ArbeitnehmerIn zur 
Sicher stellung der Erholung innerhalb der 
näch sten 10 Arbeitstage ein Halbtag Frei-
zeit , welcher unmit telbar an eine tägliche 
oder wöchentliche Ruhezeit angrenzt, ge-
währt wird. 

8) Die Abgeltung der Reisezeit außerhalb der 
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NAZ, die anfällt um eine Arbeit oder einen 
Dienst zu erledigen, erfolgt 

 bei aktiver Reisezeit im Verhältnis ..........1:1,5 

 bei passiver Reisezeit im Verhältnis ..........1:1 

Für erzieherisch/heilpädagogisch tätige Ar beit-
nehmerInnen in stationären bzw. teilsta tionären 
Bereichen, für die gem. § 1 Abs 2 Z 6 AZG das 
Arbeitszeitgesetz nicht gilt: 

1) Die Normarlarbeitszeit (NAZ) pro Woche be-
trägt 40 Stunden. 

2) Arbeitsbereitschaft: 

a) Unter Arbeitsbereitschaft ist jene Zeit zu 
verstehen, während der sich der/die Arbeit-
nehmerIn am Dienstort zur jederzeitigen 
Verfügung zu halten hat, auch wenn der/
die ArbeitnehmerIn während dieser Zeit 
keine effektive Arbeit verrichtet oder nur bei 
Ein treten eines Bereitschaftsfalles tätig wird. 
Regelmäßig und in erheblichem Umfang 
fällt Arbeitsbereitschaft dann an, wenn sie 
mindestens ein Drittel der Arbeitszeit um-
fasst. Für solche Zeiten der Arbeitsbereit-
schaft werden vom Dienstgeber besondere 
Erholungsmöglichkeiten bereitgestellt. 

b Bei einem Durchrechnungszeitraum (DRZ) 
von bis zu 52 Wochen kann die NAZ in 
ein zelnen Wochen des DRZ auf bis zu 72 
Stun den ausgedehnt werden, wenn die 
NAZ während des DRZ durchschnittlich 
60 Stun den pro Woche nicht überschrei-
tet. Am Ende des DRZ nicht durch Zeitaus-
gleich ausgeglichene Mehrarbeitsstunden 
sind als Überstunden abzugelten. 

c) Zeiten der Arbeitsbereitschaft werden 
durch eine pauschale Entschädigung von 
EUR    5,02 je Bereitschaftsstunde zuzüg-
lich dem Nachtdienstzuschlag gemäß § 
14 1) b) abge golten. 

d) Zeiten, während denen der/die Arbeitneh-
merIn bei Eintreten eines Bereitschaftsfal-

les tätig wird, werden zu 100 % entlohnt, 
wobei als Mindestzeit pro Einsatz 15 
Minu ten berechnet werden. 

e) Für Einsatzzeiten während der Arbeits-
bereitschaft in der Zeit zwischen 22.00 
Uhr und 06.00 Uhr bzw. an Sonn- und 
Feiertagen steht der Nachtdienstzuschlag 
bzw. der Sonn- und Feiertagszuschlag ge-
mäß § 14 des Kollektivvertrages zu.

3) Rahmenregelung: 

a) Zeitguthaben werden auf dem Zeitkonto 
gutgeschrieben und können auf Wunsch 
des/der ArbeitnehmerIn innerhalb des 
Durchrechnungszeitraumes und nach Ter-
minvereinbarung in mehrtägigen Freizeit-
blocks verbraucht werden. 

b) Abgeltung von Zeitguthaben bei Ende des 
Arbeitsverhältnisses: Besteht bei Ende des 
Arbeitsverhältnisses ein Zeitguthaben, er-
folgt die Abgeltung mit dem Stundenver-
dienst (1:1). 

 Bei Beendigung des Dienstverhältnisses 
kann eine einvernehmliche Vereinbarung 
auch vorsehen, dass sich die Kündigungs-
frist um die nicht verbrauchten Zeitgutha-
ben verlängert und der/die Arbeitneh-
merIn während dieser Zeit dienstfrei 
gestellt wird. Eine Zeitschuld hat der/die 
ArbeitnehmerIn im Falle der Entlassung 
aus Verschulden des/der ArbeitnehmerIn 
und des unbegrün deten vorzeitigen Aus-
trittes zurückzuzah len. 

c) Bei Arbeitsbereitschaft ist die NAZ 
individu ell festzulegen. Die wöchentliche 
Normal arbeitszeit im Durchrechnungszeit-
raum ist grundsätzlich mindestens 2 Wo-

§ 11 b ARBEITSZEIT
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chen im Vorhinein zu vereinbaren. In be-
gründeten Ausnahmen sind Änderungen, 
die sich aus den jeweiligen Betriebserfor-
dernissen oder aus der Bedachtnahme auf 
die Interessen der ArbeitnehmerInnen er-
geben, rechtzeitig vorher zu vereinbaren. 

4) Die Absätze 5-8 des § 11a gelten sinngemäß. 

5) Sonderbestimmung: Die Tätigkeiten der 
Kinderdorfmütter/-väter und deren VertreterInnen 
in Kinderdorffamilien gliedern sich in Arbeitszeit 
und Lebensform. Die Ausführungen dazu sind 
über eine Betriebs  vereinbarung zu regeln. 

1) Urlaubszuschuss (Urlaubsgeld): Alle Arbeit-
nehmerInnen erhalten spätestens am 30. Juni 
einen Urlaubszuschuss. Dieser be trägt 100 % 
des Bruttojunigehaltes (bzw. bei divergieren-
den Gehältern der Durchschnitt der letzten 13 
Wochen). 

2) Weihnachtsremuneration (Weihnachtsgeld): 
Alle ArbeitnehmerInnen erhalten spätestens 
am 30. November eine Weihnachtsremunera-

tion. Diese beträgt 100 % des Bruttonovem-
bergehaltes (bzw. bei divergierenden Gehäl-
tern der Durchschnitt der letzten 13 Wochen). 

3) Den während des Jahres ein- oder austreten-
den ArbeitnehmerInnen gebührt der aliquote 
Teil der Sonderzahlungen gem. Abs. 1 und 2 
 bei austretenden ArbeitnehmerInnen berech-
net nach dem laufenden Bruttomonatsgehalt. 

Die Dienstverhältnisse aller ArbeitnehmerInnen sind 
in Gehaltsgruppen (von der Tätigkeit bestimmt) und 
Gehaltsstufen (abhängig von den Dienst- und Vor-
dienstjahren) einzureihen.  

1) Gehaltsgruppen 
 Die Einreihung in die Gehaltsgruppen hat sich 

zu orientieren an der maßgeblich auszuüben-
den Tätigkeit und der mit dieser verbundenen 
Verantwortung, den Erfahrungen, Kenntnissen 
und Ausbildungen, die zur Ausübung der Tätig-
keit gefordert bzw. im Anforderungsprofi l der 
Stellenbeschreibung beschrieben sind.

§12 SONDERZAHLUNGEN

§13 GEHALTSGRUPPEN, BESTIMMUNGEN ÜBER 
DIE EINREIHUNG, GEHALTSTABELLE

Gehalts-
gruppe

T Tätigkeit und Aufgaben
Beispiele von Tätigkeiten und Berufs-
feldernV Verantwortung

A Anforderungen

1

T Einfache Tätigkeiten
Hilfskräfte, Botendienste, Wäscher- und 
BüglerIn, Hausreinigung, SortiererIn

V Geringe Verantwortung

A Angelernt

2

T Einfache Betreuungstätigkeiten auf Anweisung Klienten-Fahrdienste, Hilfskräfte in der 
Alten- und Behindertenbetreuung sowie 
in der Kinder- und Schülerbetreuung, 
HeimhelferIn, Zahngesundheits-
erzieherIn

V Geringe Verantwortung

A Angelernt und/oder geregelte Kurzaus-
bildung von 100 bis 400 Stunden
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Leitungsfunktionen, soweit diese über das den je-
weiligen Gehaltsgruppen zugeschriebene Ausmaß 
an Aufgaben und Verantwortungen hinausge-
hen, sind durch das kollektivver tragliche Gehalts-

schema nicht erfasst. Die zusätzliche Abgeltung 
von Leitungsfunktio nen obliegt der Vereinbarung 
zwischen Arbeitgeber und ArbeitnehmerIn.

3

T
Aufgaben und/oder Betreuungsdienste nach 
allgemeinen Vorgaben regelmäßig durchführen

KindergartenassistentIn, 
Servicepersonal, 
Verwaltungsangestellte

V Geringe Verantwortung

A Geregelte Kurzausbildung bis zu einem Jahr

4

T
Betreuungs- und Pfl egedienste, Handwerksauf-
gaben nach Vorgaben

Pfl egehelferIn, FachsozialbetreuerIn für 
Altenhilfe und Behindertenarbeit, Koch, 
Handwerker, akad. FreizeitpädagogIn, 
SachbearbeiterIn

V Verantwortung für selbstständige Ausführung

A
Lehrabschluss oder Fachausbildung (1 bis 2 
Jahre)

5

T
Selbstständige Durchführung fachspezifi scher 
Tätigkeiten DiplomsozialbetreuerIn für Behinder-

ten-, Alten- und Familienarbeit, Kinder-
gartenpädagogIn, Fachkraft im hand-
werklichen Bereich mit päd. Aufgaben, 
HaustechnikerIn, SachbearbeiterIn mit 
Spezialaufgaben

V
Übertragene Verantwortung für defi nierte 
Aufgaben

A
Lehrabschluss + Zusatzausbildung oder Fach-
ausbildung 3 Jahre

6

T
Umfassende, selbstständige Durchführung 
fachspezifi scher Tätigkeiten

Diplom-Gesundheits- und Krankenpfl e-
gerIn (DGKS/P), Sonderkindergarten-
pädagogIn, TrainerIn für Erwachsenen-
bildung, Fachbearbeitung in der 
Verwaltung und IT

V
Eigenverantwortung für einen defi nierten 
Bereich

A
Fachausbildung 3 Jahre, Zugang ohne Matu-
ra/oder berufsausbildende höhere Schule mit 
Maturaabschluss

7

T
Komplexe Durchführung fachspezifi scher Tä-
tigkeiten und Planungen (für den Einzelfall)

Dipl. SozialpädagogIn; SozialarbeiterIn; 
med. techn. Dienst

V
Fallverantwortung, Zielverantwortung, Grup-
penverantwortung

A
Höhere berufl iche Ausbildung – Zugang mit 
Matura; Abschluss Bachelor

8

T
Komplexe Durchführung fachspezifi scher 
Tätigkeiten und Planungen, Spezialistentätig-
keiten für spezifi sche Aufgaben

V Spezielle Verantwortung

A
Höhere berufl iche Fachausbildung – Zugang 
mit Matura; Abschluss Master, zusätzlich 
Ausbildung für Spezialisten
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2) Gehaltsstufen (Dienstjahre) - Anrechnung von 
Zeiten für die Einreihung: 

 Jedes Dienstjahr bildet eine Gehaltsstufe. Für die 
erstmalige Einreihung in eine Gehaltsstufe gilt:

a) Berufsspezifi sche Vordienstzeiten bzw. 
Vor dienstzeiten (auch auf Basis: Neue/r 
Selbst ständige/r, Freie/r DienstnehmerIn, 
Werk vertrag), die für die Tätigkeit dien-
lich und mit der auszuübenden Tätigkeit 
direkt vergleichbar sind, werden für die 
erstmalige Einreihung in die jeweilige 
Gehaltsgruppe wie im Betrieb verbrachte 
Dienstzeiten 1 Jahr = 1 Stufe angerechnet. 
Solche Vordienstzeiten werden nur ange-
rechnet, wenn diese über der Geringfügig-
keitsgrenze liegen. Mehrere parallele 
ge ringfügige Beschäftigungsverhältnisse 
wer den dabei zusammengerechnet. 

b) Wenn allgemeine Berufserfahrung im 
Anfor derungsprofi l/in der Stellenaus-
schreibung gewünscht wird, sind diese 
Zeiten – sofern sie das Beschäftigungs-
ausmaß der Geringfügigkeit überschritten 
haben - in diesem Fall 1:3 anzurechnen, 
maximal jedoch 15 Jahre (als 5 Stufen). 

c) Zeiten der Kindererziehung im 
gemeinsa men Haushalt werden gene-
rell im Verhält nis 1:3 angerechnet (drei 
Kindererziehungs jahre bedeuten eine um 
eine Stufe höhere Einreihung in der jewei-
ligen Gehaltsklasse). Als Zeiten der Kin-
dererziehung gelten jene Zeiten, während 
denen kein Dienstverhält nis bestanden hat 
bzw. das Dienstverhältnis die Geringfü-
gigkeit nicht überschritten hat. Maximal 
werden 15 Kindererziehungsjahre - also 
5 Stufen angerechnet: 

 Beispiel 1: 2 Dienstjahre und anschlie-
ßend 6 Jahre Kindererziehung (= 2 Dj)  
Wiedereintritt im 5. Dienstjahr 

 Beispiel 2: 12 Jahre Kindererziehung (=4 
Dj)  Ersteintritt im 5. Dienstjahr (1+4) 

d) Die Berechnung der Anrechnung gemäß 
lit. a), lit. b) und lit. c) erfolgt exakt und 

wird auf ganze Jahre gerundet (kaufmänni-
sche Rundung).

e) Bei Überschneidung von anrechenbaren 
Zeiten zählt die Höherwertige. 

f) Zeiten der Berufsausbildung (Lehre, Schul-
ausbildung, universitäre Ausbildung) zäh-
len nicht als Vordienstzeiten. 

3) Vorrückungen 

a) Nach Eintritt in das Unternehmen erfolgt 
mit jedem Dienstjahr eine Vorrückung in-
nerhalb der jeweiligen Gehaltsgruppe in 
die nächst höhere Gehaltsstufe. Für den 
Zeitpunkt der Vor rückung ist der Eintritt in 
das Unternehmen maßgeblich. Wenn dies 
nicht der erste Tag im Monat war, ist der 
Vorrückungsstichtag der 1. Tag des folgen-
den Monats. 

b) Die nach dem Eintritt in das Unternehmen 
im Rahmen des gesetzlichen Anspruchs 
vereinbarten und konsumierten Zeiten von 
Eltern- und Hospizkarenz werden für die 
Vorrückung zur Gänze angerechnet. Die-
se Regelung gilt nur für Eltern- und Hos-
pitzkarenzzeiten, die nach dem 01. Feb-
ruar 2013 angefallen sind bzw. anfallen. 

 Karenzzeiten die in der Zeit zwischen 
01.07.2012 und 31.01.2013 angefallen 
sind werden zu 50%, davor liegende Ka-
renzzeiten werden auf Vorrückungen nicht 
angerechnet. 

c) Erfolgt infolge einer veränderten Tätigkeit 
eine Umreihung von einer Gehaltsgruppe 
in eine höhere Gehaltsgruppe, so hat die 
Einreihung in der neuen Gehaltsgruppe 
in jene Gehaltsstufe zu erfolgen, die 50% 
der bisherigen betrieblichen  Dienstzeiten 
berücksichtigt, mindestens jedoch in jene 
Gehaltsstufe, deren KV-Gehalt eine Stufe 
über dem bisherigen KV-Gehalt liegt. 

d) ArbeitnehmerInnen müssen zu jedem Zeit-
punkt ihres Dienstverhältnisses gemäß der 
Anrechnungskriterien eingereiht sein.
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4) Gehaltstabelle

a) Gehaltstabelle  gültig ab dem 01. Februar 2015

Gehaltsgruppen 1 2 3 4 5 6 7 8

G.Stufe /Dj.   1  1.532,–  1.634,–  1.736,–  2.011,–  2.216,–  2.471,–  2.624,–  2.930,– 

G.Stufe /Dj.   2  1.558,–  1.671,–  1.789,–  2.077,–  2.288,–  2.553,–  2.718,–  3.055,– 

G.Stufe /Dj.   3  1.583,–  1.708,–  1.837,–  2.138,–  2.354,–  2.629,–  2.804,–  3.170,– 

G.Stufe /Dj.   4  1.608,–  1.744,–  1.882,–  2.193,–  2.415,–  2.699,–  2.883,–  3.276,– 

G.Stufe /Dj.   5  1.633,–  1.779,–  1.923,–  2.244,–  2.472,–  2.763,–  2.956,–  3.373,– 

G.Stufe /Dj.   6  1.658,–  1.814,–  1.960,–  2.291,–  2.523,–  2.822,–  3.022,–  3.463,– 

G.Stufe /Dj.   7  1.682,–  1.847,–  1.995,–  2.334,–  2.570,–  2.876,–  3.083,–  3.544,– 

G.Stufe /Dj.   8  1.705,–  1.879,–  2.027,–  2.374,–  2.614,–  2.925,–  3.140,–  3.619,– 

G.Stufe /Dj.   9  1.728,–  1.909,–  2.056,–  2.410,–  2.653,–  2.970,–  3.191,–  3.688,– 

G.Stufe /Dj. 10  1.751,–  1.938,–  2.082,–  2.443,–  2.690,–  3.012,–  3.238,–  3.751,– 

G.Stufe /Dj. 11  1.773,–  1.966,–  2.107,–  2.473,–  2.723,–  3.050,–  3.281,–  3.809,– 

G.Stufe /Dj. 12  1.795,–  1.991,–  2.129,–  2.501,–  2.754,–  3.085,–  3.321,–  3.862,– 

G.Stufe /Dj. 13  1.817,–  2.015,–  2.149,–  2.527,–  2.782,–  3.117,–  3.357,–  3.910,– 

G.Stufe /Dj. 14  1.838,–  2.037,–  2.168,–  2.550,–  2.807,–  3.146,–  3.390,–  3.955,– 

G.Stufe /Dj. 15  1.858,–  2.057,–  2.185,–  2.572,–  2.831,–  3.173,–  3.421,–  3.996,– 

G.Stufe /Dj. 16  1.879,–  2.075,–  2.201,–  2.591,–  2.853,–  3.198,–  3.449,–  4.033,– 

G.Stufe /Dj. 17  1.879,–  2.085,–  2.216,–  2.609,–  2.873,–  3.220,–  3.475,–  4.067,– 

G.Stufe /Dj. 18  1.879,–  2.095,–  2.229,–  2.626,–  2.891,–  3.241,–  3.498,–  4.099,– 

G.Stufe /Dj. 19  1.879,–  2.102,–  2.241,–  2.641,–  2.908,–  3.260,–  3.520,–  4.128,– 

G.Stufe /Dj. 20  1.879,–  2.107,–  2.253,–  2.655,–  2.923,–  3.278,–  3.540,–  4.154,– 

G.Stufe /Dj. 21  1.879,–  2.112,–  2.263,–  2.668,–  2.937,–  3.294,–  3.558,–  4.179,– 

G.Stufe /Dj. 22  1.879,–  2.119,–  2.272,–  2.680,–  2.950,–  3.309,–  3.575,–  4.201,– 

G.Stufe /Dj. 23  1.879,–  2.122,–  2.281,–  2.690,–  2.962,–  3.322,–  3.590,–  4.221,– 

G.Stufe /Dj. 24  1.879,–  2.124,–  2.289,–  2.700,–  2.972,–  3.334,–  3.604,–  4.240,– 

G.Stufe /Dj. 25  1.879,–  2.124,–  2.296,–  2.709,–  2.982,–  3.345,–  3.616,–  4.256,– 

G.Stufe /Dj. 26  1.879,–  2.124,–  2.302,–  2.716,–  2.990,–  3.354,–  3.627,–  4.271,– 

G.Stufe /Dj. 27  1.879,–  2.124,–  2.307,–  2.723,–  2.997,–  3.363,–  3.636,–  4.283,– 

G.Stufe /Dj. 28  1.879,–  2.124,–  2.311,–  2.729,–  3.003,–  3.370,–  3.644,–  4.294,– 

G.Stufe /Dj. 29  1.879,–  2.124,–  2.315,–  2.733,–  3.008,–  3.375,–  3.650,–  4.302,– 

G.Stufe /Dj. 30  1.879,–  2.124,–  2.318,–  2.736,–  3.012,–  3.380,–  3.655,–  4.309,– 

G.Stufe /Dj. 31  1.879,–  2.124,–  2.318,–  2.736,–  3.012,–  3.380,–  3.655,–  4.309,– 

Für Teilzeit angestellte ArbeitnehmerInnen gelten die dem Ausmaß der Anstellung entsprechenden aliquoten 
Tabellenwerte. 

Ab der letzten Gehaltsstufe erhöht sich das Entgelt jeweils um die von den Sozialpartnern vereinbarte KV-
Erhöhung.
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b) IST-Gehaltserhöhung: Die IST-Gehälter von 
ArbeitnehmerInnen, deren Gehaltshöhe 
über den jeweiligen Min destgehaltssätzen 
lt. Kollektivvertrag liegen, sind ab 
01.02.2015 um  2,0% anzuheben (kauf-
männische Rundung auf volle Euro). Nach 
Anhebung des IST-Gehaltes ist zu prü fen, ob 
das neue Monatsgehalt dem neuen (ab 01. 
02. 2015 geltenden) kollektivver traglichen 
Mindestgehalt entspricht. Ist dies nicht der 
Fall, so ist das Gehalt an den neuen kollek-
tivvertraglichen Mindestgehalt, gültig ab 
01. 02. 2015, anzupassen. Betrieb lich ge-
währte Fahrtkostenzuschüsse sind bei die-
sem Vergleich nicht einzurechnen. 

c) Lehrlingsentschädigungen 

 1. Lehrjahr  ....................EUR 541,10

 2. Lehrjahr  ....................EUR 684,10

 3. Lehrjahr  ....................EUR 959,70

 4. Lehrjahr  ....................EUR 1.225,20

d) Entgeltregelung für die Transitarbeitskräfte. 

 Für die Transitarbeitskräfte – die im übri-
gen gem. § 1 4) b) vom Kollektivvertrag 
ausge nommen sind -gelten folgende Ein-
reihungen und monatliche Entgelte: 

 Stufe A: ArbeitnehmerInnen die einfache,  
schematische Tätigkeiten unter Anweisung 
verrichten.

 Stufe B: ArbeitnehmerInnen mit branchen-
üblichen Berufskenntnissen, die wesentliche 
Arbeitsschritte selbstständig durchführen. 

 Stufe A: EUR 1.409,40 (92% der Gehalts-
gruppe 1 / 1. Dienstjahr 

 Stufe B: EUR 1.486,– (97% der Gehalts-
gruppe 1 / 1. Dienstjahr) 

Mit 01.02.2014 tritt anstelle des Systems der Ge-
haltsklassen die in §13 beschriebenen Gehalts-
gruppen in Kraft. Bei der Überleitung von den 
Gehaltsklassen in die Gehaltsgruppen ist wie folgt 
vorzugehen: 

Im ersten Schritt sind alle ArbeitnehmerInnen einer 
der in § 13 1) beschriebenen Gehaltsgruppe zuzu-
ordnen und einzureihen. 

In einem weiteren Schritt werden für alle Arbeitneh-
merInnen die Dienstjahre samt den anrechenbaren 
Vordienstjahren gem. § 13 2) neu berechnet. In 
der Folge wird das neue IST-Gehalt auf der Basis 
der Gehaltsgruppe und der anrechenbaren Dienst-
jahre, unter Einbeziehung allfälliger kollektivver-
traglicher Zulagen (SEG-Zulage), ermittelt.

Dieser Neuberechnung wird das bisherige IST-
Gehalt, welches mit einem Index von 2,5% erhöht 
wird gegenübergestellt. 

Dieser Gegenüberstellung werden alle KV-Über-
zahlungen, soweit es sich nicht um leistungsab-
hängige Lohnbestandteile (z.B. Nachtdienstzula-
ge, Rufbereitschaft, Sonn- und Feiertagszuschlag, 
Überstunden und dgl.) handelt, einbezogen.

Ergibt diese Gegenüberstellung, dass die Neubere-
chung eine höheres IST-Gehalt ausweist, ist dieses 
höhere anzuwenden. Ergibt sich durch die Neube-
rechnung jedoch ein geringeres IST-Gehalt, bleibt 
für die ArbeitnehmerInnen der Anspruch auf das 
bisherige, mit 01.02.2014 um 2,5% erhöhte IST-
Gehalt, erhalten.

§13 a ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN
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1) Der Arbeitgeber ist verpfl ichtet, zur Altersvor-
sorge der ArbeitnehmerInnen einer überbe-
trieblichen Pensionskasse oder einer Betrieb-
lichen Kollektivversicherung beizutreten. 
Dieser Beitritt hat durch Abschluss einer Be-
triebsvereinbarung und eines Vertrages mit 
einer Pensionskasse im Sinne von § 15 Pensi-
onskassengesetz bzw. einer Betrieblichen Kol-
lektivversicherung im Sinne des § 18f Versiche-
rungsaufsichtsgesetz zu erfolgen. 

2) Geltungsbereich: 

 Der Arbeitgeber verpfl ichtet sich, alle Arbeit-
nehmerInnen nach Ablauf von 6 Dienstmona ten 
im Unternehmen in die Pensionskasse bzw. Be-
triebliche Kollektivversicherung einzubezie hen. 

 Vorangegangene Dienstzeiten bei einem Ar-
beitgeber, der diesem Kollektivvertrag unter-
liegt, verkürzen diese Wartezeit. 

3) Beitrag: 

 Der Arbeitgeber verpfl ichtet sich, zur Finanzie-
rung der Versorgungsleistungen monatlich 
Arbeitgeberbeiträge in zumindest folgender 
Höhe zuzüglich der gesetzlichen Versiche-
rungssteuer an die Pensionskasse zu entrich ten: 

a) 2 % der Bemessungsgrundlage des/der 
Ar beitnehmerIn 

b) bzw. einen Fixbetrag in einer Höhe, die 
zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertra-
ges 2 % der Bemessungsgrundlage des/

§15 BETRIEBLICHE ALTERSVORSORGE

§14 ZULAGEN UND ZUSCHLÄGE

1) Nachtdienstzuschlag: 

a) Für Nachtdienste und Einsatzzeiten wäh-
rend der Arbeitsbereitschaft und Rufbe-
reitschaft in der Zeit zwischen 22.00 und 
06.00 Uhr erhält der/die ArbeitnehmerIn 
einen Nachtdienstzuschlag in Höhe von 
EUR 4,91 pro Stunde. Ausgenommen da-
von sind MitarbeiterInnen in Betrieben, in 
welchen es eine Pauschalabgel tung gem. 
§ 11 a Abs. 4 lit. f gibt. 

b) Erzieherisch tätige ArbeitnehmerInnen, für 
die das Arbeitszeitmodell gemäß § 11 b 
gilt, erhalten zur Entschädigung gem. § 11 
b 2) c) je Arbeitsbereitschafts-Nachtdienst 
Stunde eine Nachtdienstzuschlag von EUR 
2,55. Über Betriebsvereinbarung kann 
auch eine Abgeltung in Zeit erfolgen. 

2) Sonn- und Feiertagszuschlag: 

 Für Dienste und Einsatzzeiten während der 

Arbeitsbereitschaft und Rufbereitschaft an 
Sonn- und Feiertagen erhält der/die Arbeit-
nehmerIn einen Sonn- und Feiertagszuschlag 
in Höhe von EUR 4,81 pro Stunde. Der bis 
zum 31.01.2014 gewährte Wochenend- und 
Feiertagszuschlag wird mit dem gegenständli-
chen Sonn- und Feiertagszuschlag ersetzt. 

3) Erschwernis- und Gefahrenzulage: 

 ArbeitnehmerInnen mit überwiegendem (mehr 
als 50 %)  Klienten- und Patientenkontakt haben 
im Sinne der Defi nition § 68 EStG Anspruch 
auf eine Erschwernis- und Gefahrenzulage in 
Höhe von Euro 130,60 per Monat 12-mal jähr-
lich. Die steuerliche Behandlung dieser Zulage 
bleibt der Entscheidung der Finanz vorbehal-
ten, jedenfalls haben die ArbeitnehmerInnen 
gegenüber den Arbeitgebern keinen Anspruch 
auf eine bestimmte steuerliche Behandlung. 

4) In den Beträgen gemäß § 14 sind die aliquoten 
Sonderzahlungen enthalten.
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der ArbeitnehmerIn entspricht. Dieser Be-
trag ist wertgesichert und steigt jährlich mit 
dem Prozentsatz, um den die Gehälter der 
ArbeitnehmerInnen laut Ist-Erhöhung ge mäß 
dieses Kollektivvertrages anzuheben sind. 

 Bemessungsgrundlage ist das aus dem 
Dienst bzw. Arbeitsverhältnis gebührende 
Jahresbrut togehalt - d.h. die Summe der 
Monatsbrutto gehälter plus fi xe Zulagen 
(zB Stellenleiter zulage) plus Urlaubszu-
schuss und Weihnachts remuneration (= 
13. und 14. Bezug) ohne Mehrarbeitsver-
gütung, ohne variable Zulagen (zB Abgel-
tung für Rufbereitschaftsdienste) und ohne 
Aufwandsentschädigungen. 

4) Anrechnungsbestimmung/Günstigkeitsver-
gleich: 

 Abweichende Regelungen können entweder 
durch a) Anrechnungsbestimmung oder b) 
Günstigkeitsvergleich unter den dort angeführ-
ten Bestimmungen vereinbart werden. 

a) Anrechnungsbestimmung: Insoweit vor 
Wirksamwerden dieses Kollek tivvertrages 
eine innerbetriebliche Pensions regelung 
gewährt wurde, kann diese ein vernehmlich 
auf die Pensionsregelung gemäß § 15 
dieses Kollektivvertrages ange rechnet 
werden. Das Ausmaß der Anrech nung ist 
über Einzelvereinbarung festzule gen. Auf 
Wunsch des/der ArbeitnehmerIn ist der 
Betriebsrat bei zuziehen.

b) Günstigkeitsvergleich: Insoweit vor Wirk-
samwerden dieses Kollek tivvertrages eine 
betriebliche Pensions regelung besteht, die 
für den/die Arbeit nehmerIn günstiger ist, 
kann über beider seitiges Einvernehmen 
einzelvertraglich ein Günstigkeitsvergleich 
geschlossen werden. Auf Wunsch des/
der ArbeitnehmerIn ist der Betriebsrat bei-
zuziehen. 

 Vereinbart werden kann jeweils nur das Modell 
a) Anrechnungsbestimmung oder b) Günstig-
keitsvergleich. 

I. Arbeitszeit 

1) Normalarbeitszeit: Für ArbeitnehmerInnen auf 
die das Krankenanstalten Arbeitszeitgesetz 
(KA AZG) zur Anwendung kommt, gilt das KA 
AZG mit den Ergänzungen gemäß § 11 a) 
dieses Kollektivvertrages. 

 Für die ArbeitnehmerIn nen der restlichen Berei-
che gilt das Arbeitszeitgesetz (AZG) und das 
Arbeitsruhegesetz (ARG) mit den Ergänzungen 
dieses Kollektivvertrags. 

2) Zeitgutschrift für Nachtdienste 
 Für jeden Nachtdienst im Sinne des § 2 der 

NSCHG-Novelle 1992 gebührt eine Zeitgut-
schrift. 

II. Übergangsbestimmungen für bestehen de Ar-
beitsverhältnisse/Optionsmöglichkeit 

Für ArbeitnehmerInnen, deren Arbeitsverhältnisse 
vor In-Kraft-Treten dieses KVs 2006 begründet wur-
den und die nicht in diesen optiert haben gilt dieser 
KV mit Ausnahme von: 

 § 13 Bestimmung über die Einreihung und Ge-
haltsklassen inkl. § 14 Zulagen 

 § 4 Freistellung für Fort- und Weiterbildung 

 § 5 Freistellung für Einzel-Supervision 

 § 6 Kosten für Fort- und Weiterbildung und 
Einzel-Supervision 

 § 10 Sabbaticalregelung . 

 § 15 Betriebliche Altersvorsorge 

Für diese ArbeitnehmerInnen gilt:

a) Ein Wechsel in die Bestimmungen dieses KV 
ist nur im Einvernehmen mit dem Arbeit geber 
möglich. 

§16 SONDERBESTIMMUNGEN FÜR ALTEN- UND PFLEGEEINRICHTUNGEN
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Zulagen und Zuschläge

1) Nachtdienstzuschlag: 

 Zusätzlich zur Regelung in § 14 1) a) besteht 
wahlweise die Möglichkeit anstelle eines 
Nachtdienstzuschlages je Stunde auf 20 Minu-
ten Zeitgutschrift je Stunde. 

2) Sonn- und Feiertagszuschlag: 

 Zusätzlich zur Regelung in § 14 2) besteht 
wahlweise die Möglichkeit anstelle eines Zu-
schlages je Stunde auf  20 Minuten Zeitgut-
schrift je Stunde. 

Mit der Beilegung von Differenzen, die sich aus 
der Auslegung dieses Kollektivvertrages ergeben, 
hat sich vor Anrufung des Arbeits- und Sozial-
gerichtes ein paritätischer, aus je 3 VertreterInnen 

der vertragsschließenden Organisationen zusam-
mengesetzter Ausschuss binnen 4 Wochen nach 
Antrag eines Vertragspartners zu befassen. 

Dieser Kollektivvertrag tritt mit 01.02.2015 in 
Kraft. 

Jeder Vertragsteil hat das Recht, den Kollektiv-
vertrag jeweils mit mindestens dreimonatiger 
Kündigungsfrist zum Quartalsende mittels einge-
schriebenen Briefes zu kündigen. Während der 

Kündigungsfrist sind Verhandlungen über die Än-
derung des Kollektivvertrages zu führen. Über Ver-
langen eines der beiden Vertragsteile müssen auch 
während der Geltungsdauer des Kollektiv vertrages 
Verhandlungen über die Abänderung desselben 
geführt werden.

§17 SONDERBESTIMMUNGEN FÜR EINRICHTUNGEN DER 
OFFENEN JUGENDARBEIT

§18 BEILEGUNG VON AUSLEGUNGSDIFFERENZEN

§19 GELTUNGSDAUER

GPA-djp Vorarlberg,
6900 Bregenz, Reutegasse 11,  Tel. 05 0301-29000

Arbeitgeberverein für Sozial- und Gesundheitsorganisationen,
6900 Bregenz, Kronhaldenweg 2

 Mit der Optierung in diesen KV treten alle 
bisherigen vertraglichen Vereinbarungen 
über Entgelte, Zulagen, Zuschläge und Auf-
wandsentschädigungen außer Kraft, sofern sie 
nicht in einer echten Betriebsverein barung gere-
gelt sind. 

b) Die jährliche Gehaltsanpassung hat entspre-
chend der vereinbarten Ist-Gehaltser höhung im 
KV für ArbeitnehmerInnen in Privaten Sozial- 
und Gesundheitsorganisa tionen Vorarlbergs zu 
erfolgen.
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ARBEITGEBERVEREIN FÜR SOZIAL- UNDGESUNDHEITSORGANISATIONEN
IN VORARLBERG

 Dr. Christoph Hackspiel e.h. Dir. Peter Klinger e.h.
 Obmann Vorstandsmitglied

ÖSTERREICHISCHE GEWERKSCHAFTSBUND

Gewerkschaft der Privatangestellten,
Druck, Journalismus, Papier

Wirtschaftsbereich Gesundheit/Soziale Dienstleistungen/Kinder-Jugendwohlfahrt

 Wolfgang Katzian e.h. Karl Proyer e.h.
 Vorsitzender Geschäftsbereichsleiter
  Interessenvertretung

 Reinhard Bödenauer e.h. Klaus Zenz e.h.
 stv. Geschäftsbereichsleiter Wirtschaftsbereichs-
 Interessenvertretung Bundesvorsitzender

 Bernhard Heinzle e.h. Willy Oss e.h.
 Regionalgeschäftsführer Regionalvorsitzender
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Familienname ..................................................................................  Vorname .............................................................    Frau  Herr

SV-Nr./Geburtsdatum Titel .......................................... Geburtsname .............................................

Straße/Haus-Nr. ..............................................................................  PLZ/Wohnort ..................................................................................

Telefonisch erreichbar .......................................................................  eMail .............................................................................................

 Angestellte/r  Lehrling  Werkvertrag  geringfügig beschäftigt  Freier Dienstvertrag  Selbstständig (Gewerbeschein)

 Zeitarbeitskraft SchülerIn  StudentIn  dzt. ohne Beschäftigung  Zweitmitgliedschaft  FacharbeiterIn

Derzeitige Tätigkeit ..........................................................   Ich war bereits Mitglied der Gewerkschaft von/bis ..........................................

Ihre Angaben werden streng vertraulich behandelt und unterliegen dem Datenschutz. Nach Zusendung Ihrer Anmeldebestätigung haben Sie 
unter Verwendung Ihrer Mitgliedsnummer die Möglichkeit, sämtliche für Sie wichtigen Informationen wie Kollektivvertrag, Informationen zu aktuellen 
Themen, Aktivitäten unserer Interessengemeinschaft, etc., einzuholen. Unsere Internetadresse: www.gpa-djp.at

Beschäftigt bei Firma (bzw. Schule/Universität) ..................................................................  Dienstort ..........................................................

Anschrift ................................................................................................................................................................................................

Branche ............................................................................................... WerberIn-Mitgliedsnummer ..........................................................

Nur ankreuzen wenn ein Betriebsabzug gewünscht wird:

 Betriebsabzug – da in meinem Betrieb ein Betriebsabzug möglich ist, erkläre ich mich einverstanden, dass mein Gewerkschaftsbeitrag durch 
den Arbeitgeber (Dienstgeber) von meinem Gehalt/Lohn, meiner Lehrlingsentschädigung abgezogen wird. Ich ermächtige den Arbeitgeber, 
alle im Zusammenhang mit der Betragseinhebung erforderlichen personenbezogenen Daten im Sinne des DSG § 18 (1) bzw. § 7 (1) an die 
GPA-djp zu übermitteln.

Die Beitragszahlung erfolgt mit SEPA Lastschrift-Mandat (Bankeinzug)

Hiermit ermächtige ich die Gewerkschaft der Privat ange stellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) widerruflich, die von mir zu entrichtenden 
Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels SEPA-Lastschrift-Mandat ein zu ziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von 
der GPA-djp auf mein Konto gezogene SEPA-Lastschrift einzulösen. Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belastenden Betrages verlangen, wobei für diese keine Verpflichtung zur Einlösung besteht, insbesondere dann, wenn mein Konto 
die erforderliche Deckung nicht aufweist. Ich ermächtige die GPA-djp den folgenden Mitgliedsbeitrag (= 1 % meines Brutto gehaltes/Brutto  lohnes, 
meiner Brutto lehrlings ent schädigung bzw. Grenzbeitrag) von meinem unten angeführten Konto einzuziehen:

Höhe des monatlichen Beitrages: EUR

 monatlich  alle 2 Monate  jedes Quartal  1/2 jährlich  jährlich (Schüler-/StudentInnen, Zweitmitgliedschaft)

IBAN  

BIC

Im Jänner jeden Kalenderjahres erhalte ich eine Information für die Anpassung meines Beitrages. Basis für den Prozentsatz der Anhebung ist ein 
gewichteter Durchschnitt von bestimmten Kollektivvertragsabschlüssen der GPA-djp innerhalb eines Beobachtungszeitraumes von 12 Monaten. Sollte 
ich mit der Anpassung nicht einverstanden sein, habe ich die Möglichkeit, mit dem beigelegten Formular den tatsächlich gültigen Mitgliedsbeitrag 
bekannt zu geben. Meine Finanzamtsbestätigung finde ich ab Ende Jänner zum Download unter www.gpa-djp.at. 

 

Beitrittsmonat/-jahr
 ................................................................................................................................. 
Datum/Unterschrift

(Diese Unterschrift gilt auch als Berechtigung für ein evtl. oben angekreuztes SEPA-Lastschrift.)

1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Service-Hotline: 05 0301-301, Fax: 05 0301-300
eMail: service@gpa-djp.at, DVR 0046655, ZVR 576439352, CID: AT48ZZZ00000006541

JETZT Mitglied werden!
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Interessengemeinschaften 
Ihr Zusatz nutzen ohne Extrakosten

Interessengemeinschaften der GPA-djp bringen 
Menschen mit ähnlichen Berufs  merkmalen zusammen. 
Zum Aus tau schen von Erfahrungen und Wissen, zum 
Diskutieren von Problemen, zum Suchen kompetenter 
Lösungen, zum Durchsetzen gemeinsamer beruflicher 
Interessen. 

Mit Ihrer persönlichen Eintragung in eine oder 
mehrere berufliche Inter es sen   ge mein schaften

>> erhalten Sie mittels Newsletter (elektronisch oder 
brieflich) regelmäßig Infor mationen über Anliegen, Akti-
vitäten und Einladungen für Ihre Berufsgruppe; 

>> können Sie Ihre beruflichen Interessen auf direk-
tem Weg in die Kollektivver trags    ver hand lungen Ihres 
Branchen bereichs einbringen;

>> erschließen Sie sich Mitwirkungs möglich keiten 
an Projekten, Bildungs ver an stal tungen, Kampagnen, 
Internet-Foren und anderen für Ihre Berufsgruppe maß-
geschneiderten Veran stal tungen, auch auf regionaler 
Ebene;

>> nehmen Sie von der Inter es sen   ge mein schaft entwi-
ckelte berufsspezifische Dienstleis tungen und Produkte in 
An spruch (Fachberatung auf regionaler Ebene, Bücher, 
Broschüren und andere Materialien);

>> beteiligen Sie sich an demokratischen Direkt wahlen 
Ihrer beruflichen Vertre tung auf Bundesebene sowie re-
gionaler Ebene und nehmen dadurch Einfluss auf die 
gewerkschaftliche Meinungsbildung und Entschei dung.

www.gpa-djp.at/interesse

Ich möchte mich in folgende Interessengemeinschaften eintragen:
 work@professional  work@flex  work@social  work@education  work@migration

 work@external  work@IT  work@point-of-sale

Dieses Service ist für mich kostenlos.

 Frau  Herr Titel .............................................................  

Familienname ..................................................................................  Vorname .......................................................................................

Straße/Haus-Nr. ..............................................................................  PLZ/Wohnort .................................................................................

Berufsbezeichnung. ..........................................................................  Betrieb ..........................................................................................

Telefonisch erreichbar .......................................................................  eMail ............................................................................................

......................................................................................................
Datum/Unterschrift

mitmachen – mitreden – mitbestimmen
work@professional für GeschäftsführerInnen, TeamleiterInnen, 
Konstrukteur Innen, DirektorInnen, Tech nikerInnen, Wissen schaft-
lerIn nen, MeisterInnen, freiberufliche ManagerInnen, Abtei lungs-
leiterInnen, ProjektleiterInnen, ÄrztInnen, SpezialistInnen auf anderen 
Gebieten - kurz für FachexpertInnen und Führungskräfte

work@flex für WerkvertragnehmerInnen, freie Dienstvertrag-
neh merInnen und GewerbescheininhaberInnen ohne eigene 
Angestellten

work@social für Alten-, Kranken-, BehindertenbetreuerInnen, Sozial -
arbeiter Innen, aber auch Angestellte in sozialen Berufen

work@IT für IT-SpezialistInnen, MitarbeiterInnen bei EDV-Projekten, 
im Inter net und neuen Medien sowie in der Tele kommunikation

work@education für ErwachsenenbildnerInnen, (freie) Traine rIn-
nen, Lehrer Innen an Fachhochschulen und Privatuni versitäten, Men-
schen in Bera tungs berufen

work@external für AußendienstmitarbeiterInnen, Service tech-
nikerInnen, mobile KrankenpflegerInnen, BaustellenleiterInnen, Leite-
rInnen internationaler For schungs  projekte, ForstaufseherInnen oder 
KundenbetreuerInnen von Versicherungen

work@migration für Menschen, die in Österreich ohne österrei-
chische Staats bürgerschaft leben bzw. diese erst während ihres Auf-
ent haltes erwerben, Mit arbei ter  Innen in Beratungsstellen, in Initiativen 
von MigrantInnen, Öster reicher Innen, die in einem fremden Land le-
ben sowie Menschen, denen dieses Thema wichtig ist

work@point-of-sale für Menschen in Verkauf und Beratung (zB 
VerkäuferInnen, BankkundenbetreuerInnen, KundenbetreuerInnen, ...)
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DVR: 0046655, ÖGB ZVR-Nr.: 576439352

Für alle,
die mehr wollen!

6900 Bregenz, Reutegasse 11, Telefon 05 0301-29000, Fax 05 0301-29999
www.gpa-djp.at - eMail: vorarlberg@gpa-djp.at
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